
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/11/4 86/05/0036
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1986

Index

Baurecht - NÖ

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §14

AVG §37

AVG §42

BauO NÖ 1976 §118 Abs8

BauO NÖ 1976 §118 Abs9

BauO NÖ 1976 §87 Abs2

Rechtssatz

Hat ein Bfr in der Berufung behauptet, eine bestimmte, nicht protokollierte Einwendung erhoben zu haben, ist über

die Richtigkeit dieser Behauptung ein Ermittlungsverfahren durchzuführen.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel Parteienvernehmung
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